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Produktionsmittel sind Volkseigen
tum, wobei auch nichtnationalisier- 
ter Boden zur Nutzung übergeben 
werden kann. Zu unterscheiden 
sind: zentralgeleitete volkseigene
Saatzuchtgüter, volkseigene Tier
zuchtgüter und VEG Pflanzenpro
duktion bzw. VEG Tierproduktion, 
die den Räten der Bezirke unterstellt 
sind. Außerdem gibt es Spezialgar
tenbaubetriebe. In der DDR existier
ten 1981 500 VEG mit 442 500 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche. Die 
VEG haben große volkswirtschaftli
che Bedeutung, da sie ein entschei
dender Produktionsmittellieferant 
sind. Sie haben folgende Aufgaben 
zu erfüllen: Produktion hochwerti
gen Saat- und Pflanzgutes; Produk
tion hochwertigen Zucht- und 
Nutzviehs; kontinuierliche Produk
tion hochwertiger Nahrungsmittel; 
Durchführung wissenschaftlicher 
Versuche und Ausbildung von Ka
dern der Landwirtschaft. Die VEG 
gehen im Interesse einer weiteren 
Spezialisierung und Konzentration 
der Produktion Kooperationsbezie
hungen mit anderen Landwirt
schaftsbetrieben ein. Die VEG wer
den nach dem Prinzip der Einzellei
tung geführt. Wichtige Entscheidun
gen bereitet der Direktor des VEG 
mit der Partei- und der Gewerk
schaftsorganisation des VEG vor. 
Die Grundfragen der Entwicklung 
des VEG werden auf Belegschafts
versammlungen behandelt. Die Ent
lohnung der Arbeiter und Angestell
ten erfolgt nach der Leistung auf der 
Grundlage der im Rahmenkollektiv
vertrag für VEG festgelegten Tarife.

Volkseigentum —<• gesellschaftli
ches Eigentum

Volksentscheid (Plebiszit): die 
unmittelbare Entscheidung der 
stimmberechtigten Bürger eines 
Staates über eine Gesetzesvorlage, in 
verfassungsmäßig festgelegter Form. 
In der DDR ist die Willensbekun
dung der Bürger in —► Volksabstim

mungen über Grundfragen der ge
sellschaftlichen Entwicklung verfas
sungsmäßig garantiert. Bereits die 
Verfassung der DDR von 1949 fi
xierte die Teilnahme an Volksbegeh
ren und Volksentscheiden als eine 
Form der Wahrnehmung des Rechts 
auf Mitgestaltung des gesellschaftli
chen Lebens. Eine große Bedeutung 
für die Entwicklung der antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung 
nach 1945 auf dem Boden der heuti
gen DDR hatte der V. im Land 
Sachsen am 30. 6. 1946 über die ent
schädigungslose —* Enteignung der 
Betriebe von Nazi- und Kriegsverbre
chern und ihre Übergabe in das 
Eigentum des Volkes. Bei einer Be
teiligung von 93,71% der Stimmbe
rechtigten sprachen sich 77,62% al
ler Abstimmungsteilnehmer für die 
Annahme des vorgelegten Gesetzes
entwurfs aus. Ein weiteren hervorra
gender Akt demokratischer Selbst
bestimmung des Volkes der DDR 
war der V. über die sozialistische 
Verfassung. Er wurde auf der 
Grundlage des von der Volkskam
mer beschlossenen Gesetzes zur 
Durchführung eines Volksentschei
des über die Verfassung der DDR 
vom 26. 3. 1968 durchgeführt. Nach 
einer umfassenden öffentlichen Be
ratung und Begutachtung des Ver
fassungsentwurfs wurde die soziali
stische Verfassung der DDR am 
6. 4. 1968 durch freien, demokrati
schen Entscheid des Volkes ange
nommen. Am 1. 12. 1946 fand im 
Land Hessen (BRD) ein Volksent
scheid über einen Verfassungsent
wurf statt. Der Art. 41 der Verfas
sung, der die Überführung der Be
triebe des Bergbaus, der Eisen- und 
Stahlerzeugung, der Energiewirt
schaft und des an Schienen oder 
Oberleitungen gebundenen Ver
kehrswesens in Gemeineigentum so
wie die staatliche Beaufsichtigung 
oder Verwaltung der Großbanken 
und Versicherungsunternehmen 
vorsieht, wurde dabei zur getrenn
ten Abstimmung gestellt. Obwohl


